
Bauarbeiterkasse – Vereinfachung für Unternehmen
ist mit 1. Juli 2015 in Kraft getreten 

Neues DURC-Online Verfahren
Die gesamtstaatliche paritätische Kommission für die Bauarbeiterkassen hat vor Kurzem die 
operativen Anleitungen zum neuen, vereinfachten Onlineverfahren für die Ausstellung der Einheits-
bescheinigung über die ordnungsgemäße Beitragslage der Betriebe (DURC) veröffentlicht. 

Bozen/Rom – Seit 1. Juli 2015 kann 
auf Grundlage des Ministerialdek-
rets vom 30. Jänner 2015 über das 
Internetportal des INPS/NISF (www.
inps.it) oder INAIL (www.inail.it) auf 
das System „Durc online“ zugegrif-
fen werden, indem die Steuernum-
mer des Unternehmens eingegeben 
wird. Berechtigt dazu sind neben 
dem betroffenen Unternehmen so-
wie den öffentlichen Verwaltungen 
laut obengenanntem Ministerialde-
kret auch die vom Unternehmen be-
vollmächtigten Subjekte, wie z.B. Ar-
beitsrechtsberater. 

Über die Funktion „Consulta re-
golarità“ im INPS- und INAIL Por-
tal kann nun in Echtzeit überprüft 
werden, ob ein positives und gülti-

ges DURC vorliegt. 
Über die Funktion 
„Visualizza il do-
cumento“ kann 
in das Dokument 

Einsicht genommen werden. Zudem 
ist es möglich, dass das DURC für den 
Zeitraum der Gültigkeit von allen In-
teressierten im pdf-Format abgerufen 
und gespeichert werden kann. Liegt 
kein gültiges DURC vor und wurde 
noch keine Anfrage für den betroffe-
nen Betrieb durchgeführt, so erfolgt 
eine Überprüfung mittels Abfrage 
sämtlicher Datenbanken des INPS, 
INAIL und der Bauarbeiterkassen. 
Neu ist zudem, dass wenn bereits eine 
Anfrage in Bezug auf einen Betrieb 
in Bearbeitung ist, dies dem Betrieb 
nun auf dem Portal mitgeteilt wird, 
sodass nur mehr der Ausgang dieses 
bereits laufenden Verfahrens abge-
wartet und kein zweiter Antrag mehr 
gestellt werden muss. Die Überprü-
fung betrifft die Beitragszahlungen 
der Unternehmen in Bezug auf alle 
Arbeitnehmer, die koordinierten Mit-
arbeiter sowie die geschuldeten Beträ-
ge der selbstständigen Arbeiter, mit 
Fälligkeit zum letzten Tag des zwei-
ten Monats vor Datum der jeweiligen 
Anfrage. Sollte es am Ende dieses Ver-
fahrens, das innerhalb von 30 Tagen 
abgeschlossen werden muss, nicht 
möglich sein, die ordnungsgemäße 
Beitragslage des Unternehmens zu 
bestätigen, übermittelt das INPS/NISF, 
INAIL oder die Bauarbeiterkasse mit-

tels zertifizierter E-Mail (PEC) dem be-
troffenen Unternehmen oder dessen 
Bevollmächtigtem die Aufforderung, 
die Beitragslage innerhalb von 15 Ta-
gen in Ordnung zu bringen. Die fest-
gestellten Unregelmäßigkeiten wer-
den dabei genau angegeben. Kommt 
das Unternehmen dieser Aufforde-
rung nicht nach, wird die Bauarbei-
terkasse zum Abschluss des Überprü-
fungsverfahrens die nicht ordnungs-
gemäße Beitragslage des Unterneh-
mens, sofern möglich unter Angabe 
der Höhe der Beitragsschuld, mittei-
len. Bringt der Betrieb seine Beitrags-
lage fristgerecht in Ordnung oder ist 
dieselbe bereits zu Beginn des Verfah-
rens regulär, wird ein positives Doku-
ment mit der entsprechenden Bestäti-
gung ausgestellt, welches das bisheri-
ge Durc in jeder Hinsicht ersetzt, eine 

Gültigkeitsdauer von 120 Tagen be-
sitzt und für sämtliche Verfahren, in 
denen der Nachweis der ordnungsge-
mäßen Beitragslage vorgeschrieben 
ist, verwendet werden kann. 

Mit dem Ministerialdekret wur-
de zudem klargestellt, dass die ord-
nungsgemäße Beitragslage eines Be-
triebes auch im Falle von zugestan-
denen Ratenzahlungen durch INPS 
oder INAIL, bei anhängigen Gerichts-

und Verwaltungs-
verfahren betref-
fend noch festzu-
stellende Gutha-
ben oder solchen, 

die in Kompensation gebracht wer-
den können oder deren Zahlung kraft 
Gesetz ausgesetzt wurde, gegeben ist. 
Außerdem ist die Beitragslage auch 
bei sog. geringfügigen Abweichun-

gen für die Ausstellung der Beschei-
nigung in Ordnung, sofern die Diffe-
renz zwischen den geschuldeten und 
den tatsächlich eingezahlten Beträ-
gen die Summe von 150 Euro nicht 
übersteigt.

Robert Tauber, Mag. jur., ist Bera-
ter für Arbeits- und Gewerkschafts-

recht im Unter-
nehmerverband 
Südtirol. Er steht 
allen Mitglieds-
unternehmen des 
Unternehmerver-
bandes Südtirol 
und des Kollegi-
ums der Bauun-
ternehmer für 

Fragen und Auskünfte zur Verfügung: 
r.tauber@unternehmerverband.bz.it  

Öffentliche Ausschreibungen – Antikorruptionsbehörde 
greift Entscheidung des Staatsrates auf

Sicherheitskosten angeben
Auch bei der Vergabe von Bauarbeiten sind im Angebot die internen Kosten für 
die Sicherheit anzugeben. Ansonsten wird das Unternehmen vom Vergabeverfahren 
ausgeschlossen. Es handelt sich um einen nicht sanierbaren Ausschlussgrund. 

Bozen – Unternehmen, die an öffent-
lichen Ausschreibungen teilnehmen, 
müssen auch die internen Kosten für die 
Sicherheit (sogenannte Betriebssicher-
heitskosten) angeben. Dies gilt nicht nur 
für die Vergabe von Lieferungen und 
Dienstleistungen, sondern auch bei Bau-
arbeiten. Fehlen diese Angaben, wird 
das Angebot vom Vergabeverfahren aus-
geschlossen. 

Die Entscheidung des Staatsrates, 
dass die internen Sicherheitskosten 
auch bei Bauarbeiten anzugeben sind, 
hat die Antikorruptionsbehörde (ANAC) 

dabei nämlich um einen nicht sanierba-
ren Ausschlussgrund. Die Sicherheits-

kosten des Betrie-
bes können von je-
dem Unternehmen 
frei quantifizieren 
werden. Beispiels-

weise fallen in diesen Bereich die Kos-
ten für die Schulungen zur Arbeitssi-
cherheit. Für die Berechnung kann auf 
die beigeschlossene parametrische For-
mel zurückgegriffen werden, welche im 
Dokument ITACA, „Kongruitätskontrol-
le der Sicherheitskosten im Betrieb bei 

veranlasst, in die Ausschreibungsvor-
lage einzufügen, dass die internen Si-
cherheitskosten anzuführen sind. Zu-
dem präzisiert die Antikorruptionsbe-
hörde, dass in Zukunft die ausschreiben-
den Stellen die Sicherheitskosten in der 
beigelegten Erklärung des wirtschaftli-
chen Angebots angeben werden müssen. 

Unternehmen, die an öffentlichen 
Ausschreibungen zur Vergabe von Bau-
arbeiten teilnehmen wollen, sollten da-
her die internen Sicherheitskosten an-
geben, um einen Ausschluss vom Ver-
fahren zu vermeiden. Es handelt sich 

öffentlichen Bauaufträgen“, vorgege-
ben wurde. Weichen die angegebenen 
Sicherheitskosten nicht von den Wer-
ten ab, die mittels der genannten For-
mel berechnet worden waren, so ist an-
zunehmen, dass die Vergabestellen bei 
der Kontrolle des Angebotes die Anga-
be des Betriebes für angemessen halten 
wird. Dennoch sollte das Unternehmen 
auf jeden Fall jederzeit bereit sein, die 
Belege des angegebenen Wertes der Be-
triebskosten vorzuweisen, da die For-
melangabe der ITACA für die Vergabe-
stellen nicht bindend ist.  

Veranstaltung

Schnittstellen-
optimiertes 
Bauen
Bozen – Schnittstellenoptimiertes Bau-
en oder auch „schlankes“ Bauen („lean 
construction“) ist ein neuer Ansatz zur 
Qualitätssicherung am Bau. Es geht dar-
um, die Abläufe der verschiedenen Pro-
zesse am Bau so effizient wie möglich 
zu gestalten, um damit mögliche Ver-
schwendungen zu reduzieren sowie die 
Kundenbedürfnisse gezielt im Auge zu 
behalten. Bei der lean construction wer-
den die aus dem Toyota-Produktionssys-
tem stammenden Lean-Prinzipien auf 
den Baubereich angepasst.

Wie wichtig schnittstellenoptimier-
tes Bauen ist, belegt die Tatsache, dass 
die Wahrscheinlichkeit der terminge-
rechten Ausführung einer Bauleistung 
bei nur 50 Prozent liegt. Lean Construc-
tion setzt daher auf verbindliche Ar-
beitszusagen und Knowhow-Transfer. 
Im Zentrum stehen der Kunde und die 
wachsenden Anforderungen an Quali-
tät, Kosten, Geschwindigkeit und Ser-
vice. Durch die Beseitigung von Ver-
schwendung, also Aktivitäten ,die nicht 
wertschöpfend sind, sollen diese Anfor-
derungen auf bestmögliche Weise er-
füllt werden. 

In Zusammenarbeit mit dem Kolle-
gium der Bauunternehmer organisiert 
der TIS innovation park eine Veranstal-
tungsreihe, bei der über die Möglichkei-
ten und Grenzen dieses Systems infor-
miert wird. Die dritte und vorerst letzte 
Veranstaltung behandelt die praktische 
Anwendung des schnittstellenoptimier-
ten Bauens anhand von Erfahrungsbe-
richten und Workshops.

Tagung am 10. Juli – Der Veranstal-
tung findet am Freitag, 10. Juli 2015, 
von 9.00 bis 12.00 Uhr, im TIS inno-
vation park in Bozen statt. Katja Glü-
cker vom TIS innovation park wird da-
bei den Projektablauf und die Methode 
erläutern, anschließend stehen Erfah-
rungsberichte von Harald Fuchs (Mys-
lik Bau GmbH, Grabenstätt) und von 
Michael Steger (Wierer Bau AG, Kiens) 
auf dem Programm. Danach folgt der 
Workshop. Die Teilnahme an der Veran-
staltung ist kostenlos, um Anmeldung 
wird gebeten (cluster.bau@tis.bz.it).  

Baukollegium trifft Landes-
rat und Gemeindenverband

Anliegen 
vorgebracht
Bozen – Rahmenvereinbarungen für die 
Instandhaltung der Landesstraßen und 
das neue Landesvergabegesetz: diese bei-
den Themen standen am 12. Juni im 
Mittelpunkt einer Aussprache zwischen 
Landesrat Florian Mussner und dem Prä-
sidenten und dem Geschäftsführer des 
Kollegiums der Bauunternehmer, Mar-
kus Kofler und Florian Baumgartner. Be-
reits am Tag zuvor hatte ein Gespräch 
mit der Spitze des Südtiroler Gemeinde-
verbandes stattgefunden, bei dem ins-
besondere über die Zweckbindung von 
Geldern für Umweltausgleichsmaßnah-
men, die Verwirklichung der sogenann-
ten „letzten Meile“, die Gefahrenzonen-
pläne und das neue Raumordnungsge-
setz diskutiert wurde. 
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